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Die Förderpolitik der EU – Förderung der Bildung in Bayern 

9.1 COMENIUS 

Das Programm COMENIUS richtet sich an vor­

schulische Einrichtungen und Schulen bis zum 

Ende des Sekundarbereichs II sowie an Einrich­

tungen und Organisationen der Schulverwaltung 

COMENIUS fördert insbesondere den Schüleraustausch 

und der Lehreraus- und -fortbildung. Das Ziel be­

steht darin, das Verständnis für die verschiede­

nen europäischen Kulturen und das Verständnis 

zwischen ihnen durch den Austausch und die Zu­

sammenarbeit zwischen Schulen in verschiede­

nen Ländern zu entwickeln. Diese Erfahrungen 

fördern persönliche Entwicklung, Fähigkeiten und 

Kompetenzen und pflegen den Gedanken einer 

europäischen Bürgerschaft. 

Das EU-Programm wurde 

benannt nach dem Theo­

logen und Philosophen 

Johann Amos Comenius 

(1592-1670), der einer der 

Gründerväter des moder­

nen Bildungswesens war. 

Comenius war davon über­

zeugt, dass alle Menschen 

in den Genuss der Bildung 

kommen sollten. 

Das Programm COMENIUS umfasst folgende 

Teilaktionen: 

COMENIUS-Schulpartnerschaften: 
projektbezogene Zusammenarbeit von Schulen
 

zu einem selbst gewählten Thema.
 

COMENIUS-Regio: 


Zusammenarbeit von Partnerregionen, vertreten
 

durch jeweils eine Behörde mit einer Funktion im 


Bereich der Schulbildung.
 

COMENIUS-Lehrerfortbildung: 
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und pä­

dagogisches Personal im europäischen Ausland. 

COMENIUS-Assistenz: Assistenzzeit von an­

gehenden Lehrkräften an Schulen im europäi­

schen Ausland bzw. Aufnahme von 

Assistenzkräften durch Schulen. 

COMENIUS Multilaterale Projekte: Entwick­

lung von Lehrerfortbildungskursen, Curricula oder 

Unterrichtsmaterialien durch Einrichtungen der 

Lehreraus- und –fortbildung. 

COMENIUS-Netze: Schaffung von Plattformen 

für die Zusammenarbeit von COMENIUS-Akteu­

ren aus dem Bereich der multilateralen Projekte 

und/oder Schulpartnerschaften. 

Umfang: 
Für den Zeitraum 2007 – 2013 stehen insgesamt 

ca. 1,05 Mrd. Euro zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen: 
www.eu-bildungsprogramme.info/ 

Nationale Agentur im Pädagogischen 

Austauschdienst (PAD): 

www.kmk-pad.org/ 

Exekutivagentur in Brüssel: 

http://eacea.ec.europa.eu 

Ansprechpartner
 

Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung (ISB) 
Angelika Schneider 

Schellingstraße 155 
80797 München 

Tel.: 089 2170-2244 
E-Mail: angelika.schneider@isb.bayern.de 
Internet: www.eu-bildungsprogramme.info/ 
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9.2 ERASMUS
 

ERASMUS ermöglicht studieren im EU-Ausland und einigen weiteren Staaten der EFTA sowie einigen Beitrittskandidaten 

Das Programm ERASMUS ist ausgerichtet  auf 

die Lehr- und Lernbedürfnisse aller Beteiligten der 

formalen Hochschulbildung und der beruflichen 

Bildung der Tertiärstufe – unabhängig von der 

Länge des Bildungsgangs oder ihrer Qualifikation 

und einschließlich Promotionsstudien – sowie auf 

die Einrichtungen und Organisationen, die ent­

sprechende allgemeine oder berufliche Bildungs­

gänge anbieten oder fördern. Es ist inzwischen 

das wohl weltweit größte Programm zur Förde­

rung der grenzüberschreitenden Mobilität von 

Studierenden und Lehrenden im Hochschulbe­

reich. 

Umfang: 
Für den Zeitraum 2007 – 2013 stehen für ERAS­

MUS insgesamt ca. 3,1 Mrd. Euro zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen: 
ec.europa.eu/education/news/erasmus
 
20_de.html
 

eu.daad.de/eu/
 

http://eu.daad.de/eu/
 

Akademische Auslandsämter der bayerischen 

Hochschulen: 

www.stmwfk.bayern.de/internationales/ 
aaa.html 

Ansprechpartner 
Das EU-Programm wurde 

benannt nach dem nieder­

ländischen Gelehrten 

Erasmus von Rotterdam 

(1466/69 – 1536). Mit sei­

ner universellen Bildung 

und Tätigkeit als Theologe, 

Textkritiker und Heraus­

geber gilt er als der Wegbe­

reiter des Humanismus. 

Koordination: 

Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
Hannoversche Straße 28 – 30 
10115 Berlin 

Beratung: 

Deutscher Akademischer Auslandsdienst 
(DAAD) 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
Tel: 0228 882277 
E-Mail: erasmus@daad.de 

mailto:erasmus@daad.de
www.stmwfk.bayern.de/internationales
http://eu.daad.de/eu
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LEONARDO DA VINCI – analog zu seinem Ideenreichtum bietet 

das EU-Programm individuelle und flexible Aktionen für die be­

rufliche Aus- und Weiterbildung an 

Die Förderpolitik der EU – Förderung der Bildung in Bayern 

9.3 LEONARDO DA VINCI 

Das Programm LEONARDO DA VINCI ist aus­

gerichtet auf die Lehr- und Lernbedürfnisse aller 

Beteiligten der beruflichen Bildung – ausgenom­

men die berufliche Bildung der Tertiärstufe – 

sowie auf die Einrichtungen und Organisationen, 

die entsprechende Bildungsgänge anbieten oder 

fördern. 

LEONARDO DA VINCI wendet sich an alle Trä­

ger der beruflichen Bildung: Unternehmen, be­

rufliche Schulen, Kammern, Einrichtungen der 

Berufsbildung usw. Unter dem Titel „Mobilität“ 

richtet sich LEONARDO DA VINCI an verschie­

dene Personengruppen. Dazu gehören Auszubil-

dende (berufliche Erstausbildung), Arbeitnehmer 

und Fachleute der beruflichen Aus- und Weiter­

bildung (z. B. Ausbilder und Berufsschullehrer). 

Durch Praktika und Fortbildungen werden praxis­

nahe berufliche Erfahrungen in europäischen Un­

ternehmen und Institutionen gesammelt und

Fremdsprachenkenntnisse verbessert, um die

Chancen am europäischen Arbeitsmarkt zu erhö­

hen. Ziele sind die Förderung der persönlichen 

und fachlichen Entwicklung der Teilnehmer sowie 

qualitative Verbesserungen und Innovationen in 

den Systemen der beruflichen Bildung. Dadurch 

soll die berufliche Bildung für Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber noch attraktiver werden. Für Einzel­

personen gibt es die Beteiligungsmöglichkeit an 

sog. Poolprojekten. 

Daneben bieten multilaterale Projekte die Mög­

lichkeit, themen- und ergebnisorientiert zu-

Seinen Namen erhielt das 

Berufsbildungsprogramm 

von einem der populärsten 

und vielseitigsten Künstler 

und Wissenschaftler aller 

Zeiten: Leonardo da Vinci. 

Da Vinci (1452-1519) 

glaubte an die Freiheit der 

Kunst und des Menschen 

und strebte nach Bildung 

und Wissen. 

sammenzuarbeiten (Partnerschaften) und gänz­

lich neue Lösungen in den Systemen und Ver­

fahren der Berufsbildung zu entwickeln. 

Umfang: 
Für den Zeitraum 2007 – 2013 stehen für das 

Programm LEONARDO DA VINCI ca. 1,7 Mrd. 

Euro zur Verfügung. 

Weitere Informationen: 
www.eu-bildungsprogramme.info 
www.isb.bayern.de 

Ansprechpartner 

 

 

Nationale Agentur Bildung für Europa beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
Team LEONARDO DA VINCI 

Robert-Schumann-Platz 3 
53175 Bonn 

Tel.: 0228 107-1608 
Fax: 0228 107-2964 
Internet: www.na-bibb.de 

Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung (ISB) 
Grundsatzabteilung/ 
Bildungskooperation LEONARDO DA VINCI 
Wolfgang Schwarzenberger 

Schellingstr. 155 
80797 München 

Tel.: 089 2170-2220 
Fax: 089 2170-2205 
E-Mail: wolfgang.schwarzenberger 

@isb.bayern.de 

http:isb.bayern.de
http:www.na-bibb.de
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9.4 GRUNDTVIG 

Die allgemeine Erwachsenenbildung hat sich 

neben Schule, Hochschule und der beruflichen 

Bildung als eigenständiger Bereich der europäi­

schen Bildungslandschaft fest etabliert. 

GRUNDTVIG gibt bildungs benachteiligten Erwachsenen eine
 

zweite Chance
 

Die Erwachsenenbildung fördert nicht nur die Be­

schäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer, indem 

sie diese fit für die moderne Wissensgesellschaft 

macht. Ihr fällt darüber hinaus auch eine wichtige 

gesellschaftliche Integrationsrolle zu, weil sie Bil­

dungsbenachteiligten wie Menschen ohne 

Grundqualifikation, Schulabbrechern oder Men­

schen mit Migrationshintergrund eine zweite 

Chance gibt. 

Das Programm GRUNDTVIG umfasst alle Ni­

veaus und Sektoren der nicht berufsbezogenen 

Erwachsenenbildung und steht Einrichtungen 

Seinen Namen erhielt das 

EU-Programm von Nikolai 

Frederick Severin Grundtvig 

(1783-1872), einem däni­

schen Theologen und Dich­

ter, der wichtige Impulse 

für das Konzept des lebens­

langen Lernens gegeben 

hat. Er gilt als Begründer 

der Heimvolkshochschulen 

(Leben und Lernen unter 

einem Dach). 

und Organisationen der formalen, nichtformalen 

und informellen Erwachsenenbildung in den eu­

ropäischen Teilnahmestaaten offen. 

Im Rahmen des Programms GRUNDTVIG kann 

Folgendes gefördert werden: 

die Mobilität von Einzelpersonen, ein­
schließlich angemessener Vorbereitung, 
Begleitung und Unterstützung 

„GRUNDTVIG-Lernpartnerschaften“ zu 
Themen von gemeinsamem Interesse 

multilaterale Projekte, die darauf abzielen, 
die Erwachsenenbildungssysteme durch  
die Entwicklung und den Transfer von 
Innovationen und vorbildlichen Verfahren   
zu verbessern     

thematische „GRUNDTVIG-Netze“ aus 
Experten und Organisationen 

flankierende Maßnahmen 

Umfang: 
Für den Zeitraum 2007 – 2013 stehen für das 

Programm GRUNDTVIG ca. 358 Mio. Euro zur 

Verfügung. 

Ansprechpartner 

Nationale Agentur Bildung für Europa beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
Team GRUNDTVIG 

Robert-Schumann-Platz 3 
53175 Bonn 

Tel.:       0228 107-0 
Fax:       0228 107-2964 
Internet: www.na-bibb.de 

http:www.na-bibb.de
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Förderung 

des europäischen 

Bürgerwesens 

in Bayern 

10. 
Die Förderpolitik der EU 
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Jugend, Kultur, Medien, EU-Bürger 


Die Jugend – als aktive Bürger/-innen in das gesellschaftliche Leben Europas einbeziehen 

10.1 JUGEND IN AKTION 

Mit dem für den Zeitraum 2007 – 2013 aufge­

legten Programm „JUGEND IN AKTION“ sollen 

die Zusammenarbeit und die Maßnahmen der 

EU, die im Rahmen des Programms JUGEND 

2000 – 2006 und des Programms 2004 – 2006 

zur Förderung von auf europäischer Ebene im 

Jugendbereich tätigen Einrichtungen durchge­

führt wurden, fortgesetzt und intensiviert werden. 

Ziel des Programms ist es, bei jungen Menschen 

im Alter von 15 bis 28 Jahren (in Ausnahmefällen 

von 13 bis 30 Jahren) ein Gefühl der Zugehörig­

keit zu Europa zu entwickeln, indem sie als aktive 

Bürger in das gesellschaftliche Leben einge­

bunden werden. 

Außerdem soll das Programm einen Beitrag zu 

den Zielen einer qualitativ hochstehenden allge­

meinen und beruflichen Bildung im weitesten 

Sinne leisten und die Solidarität und das gegen­

seitige Verständnis zwischen jungen Menschen 

fördern. Auf diese Weise knüpft das Programm 

überdies an die Ziele des Lissabon-Prozesses an. 

Das Programm besteht aus den nachstehenden 

fünf Aktionen: 

Jugend für Europa 

Europäischer Freiwilligendienst 

(innerhalb und außerhalb der EU)
 

Jugend in der Welt
 

Unterstützungssysteme für 

junge Menschen 

Unterstützung der europäischen Zusam­
menarbeit im Jugendbereich 

Ansprechpartner 

Nationalagentur „Jugend für Europa“ 

Godesberger Allee 142 – 148 
53175 Bonn 

Tel.: 0228 9506220 
Fax: 0228 9506222 

Übersicht über die jeweils für Bayern zuständigen 
Berater für die einzelnen Programmaktionen: 

www.jugendfuereuropa.de/jfe/direkt 
kontakt/ 

www.jugendfuereuropa.de/jfe/direkt


Die Förderpolitik der EU – Förderung des europäischen Bürgerwesens in Bayern 

10.2 KULTUR 2007 


Bayerische Staatsoper – für Kunst und Kultur grenzüberschreitend unterwegs 

Das Hauptziel dieses Programms besteht – wie 

auch bei den früheren Kulturprogrammen – darin, 

zur Förderung eines den Europäern gemein­

samen Kulturraums beizutragen und damit die 

Entstehung einer Unionsbürgerschaft zu begüns­

tigen. 

Das Programm ist auf drei Ziele ausgerichtet: 

Unterstützung der grenzüberschreitenden 
Mobilität von Personen, die im Kultur­
sektor tätig sind 

Unterstützung der länderübergreifenden 
Verbreitung von künstlerischen und 
kulturellen Werken und Erzeugnissen 

Förderung des interkulturellen Dialogs 

Für eine Gemeinschaftsunterstützung kommen 

nur solche Projekte in Frage, die eine oder meh­

rere dieser Zielsetzungen verfolgen. 

Weitere Informationen: 

ec.europa.eu/culture/our-programmes-and­
actions/doc411_en.htm 
(nur auf Englisch/Französisch) 

Ansprechpartner 

Cultural Contact Point Germany 
c/o Kulturpolitische Gesellschaft e.V. 
Haus der Kultur 

Weberstraße 59 A 
D-53113 Bonn 

E-Mail:  info@ccp-deutschland.de 
Internet: www.ccpdeutschland.de/home.html 

www.ccpdeutschland.de/home.html
mailto:info@ccp-deutschland.de


10.3 MEDIA 2007 

MEDIA 2007 ist das neue Förderprogramm für 

den europäischen audiovisuellen Sektor, das 

seine Vorläuferprogramme MEDIA Plus und 

MEDIA Fortbildung abgelöst hat. MEDIA 2007 ist 

als Gesamtprogramm konzipiert, das die bisheri­

gen Einzelschwerpunkte (Entwicklung, Vertrieb, 

Öffentlichkeitsarbeit/Fortbildung) in einem ein­

zigen neuen Programm zusammenfasst. Der 

Finanzrahmen beläuft sich auf 755 Mio. Euro für 

den Zeitraum von 2007 – 2013. 

Weitere Informationen: 

(auf Englisch bzw. Französisch) 

ec.europa.eu/information_society/media/ind 
ex_en.htm 

10.4 Europa für Bürgerinnen und Bürger 


Mit dem Programm „Europa für Bürgerinnen und 

Bürger“ verfügt die EU über Instrumente, mit 

denen sie eine aktive europäische Bürgerschaft 

fördern kann. Das Programm ist in vier Aktionen 

aufgeteilt: 

Aktion 1 „Aktive Bürger für Europa“ 

Aktion 2 „Aktive Zivilgesellschaften 
in Europa“ 

Aktion 3 „Gemeinsam für Europa“ 

Aktion 4 „Aktive europäische Erinnerung“ 

Weitere Informationen: (auf Englisch) 

ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmldex_ 
en.htm 
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